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 Veröffentlicht am 04.06.2007

Norm

ZustG §8

AußStrG §24 Abs1, §5 Abs2 Z2 litb

ABGB §276

Rechtssatz

Ist eine Partei im P egschaftsverfahren in Kenntnis des einzigen o enen Antrages, muss sie die Änderung ihrer

bisherigen Abgabestelle dem Gericht unverzüglich mitteilen, widrigens nach § 8 ZustG iVm § 24 Abs 1 AußStrG

vorzugehen ist; ein Abwesenheitskurator gemäß § 276 ABGB ist nicht zu bestellen.
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